
Gemeinsame Initiative von
Gewerkschaften und Arbeit-
gebern

Der ver.di Bezirk Berlin, der
DGB Berlin-Brandenburg
und der Handelsverband
Berlin-Brandenburg haben

in Kooperation mit der Mobilen Bera-
tung gegen Rechtsextremismus Berlin
am 14. Oktober 2008 in der KZ-Ge-
denkstätte Sachsenhausen die Initiative
„Handeln statt Wegsehen“ gegründet.
Ziel der Initiative ist es, kleine und
mittlere Betriebe und Berufsschulen in
ihrer Arbeit gegen Rassismus, Anti-
semitismus und Rechtsextremismus zu
unterstützen. Das gemeinsame Vor-
gehen soll dazu beitragen, den gesell-
schaftlichen Widerstand für Achtung
der Menschenwürde zu stärken.

„Handeln statt Wegsehen“ – so ver.di
Bezirksgeschäftsführer Roland Tremper,
einer der Mitinitiatoren – will die
Lehrerinnen und Lehrer sowie Unter-
nehmensleitungen und Interessenver-
tretungen in den Betrieben informie-
ren und in die Lage versetzen, aktiv

werden zu können. Dafür wurden
bereits eine Reihe von Materialien ins
Internet gestellt, die die Mobile Bera-
tung erstellt hat. Gleichzeitig bietet
die Initiative die Möglichkeit, Work-
shops zum Thema zu organisieren und
hilft bei der Vorbereitung von Besu-
chen der Gedenkstätte Sachsenhausen.

Die Resonanz – so Roland Tremper –
war äußerst positiv. Die IHK Berlin und

die Handwerkskammer haben sich der
Initiative angeschlossen. Auf betriebli-
cher Ebene haben unter anderem Ge-
genbauer, Metro und Karstadt Inte-
resse bekundet und auch zwei Ober-
stufenzentren für die Ausbildung im
Handel wollen mitmachen.

Informationen unter:

www.handeln-statt-wegsehen.de

„HANDELN STATT WEGSEHEN“

11/2008
INHALT NOVEMBER 2008

SEITE 1
„HANDELN STATT WEGSEHEN“
Gemeinsame Initiative von Gewerk-
schaften und Arbeitgebern
ZAHLENWERK
Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund 2005 und 2006

SEITE 2
DATENLAGE ZUR INTER-
NATIONALEN MIGRATION
BAMF Working Paper 18
EIN GESETZ IN DER PRAXIS
Erfahrungen mit der Verschärfung
beim Ehegattennachzug
TRANSATLANTISCHES FORUM
Internationaler Austausch zu
Migration und Integration
DIVERSITY DAY 2008
Initiative der Agentur für
Grundrechte

SEITE 3
INTEGRATION IN DEN
KOMMUNEN
7. Behördentagung
TERMINE
und Veranstaltungen
SEGREGATION VERMEIDEN
Grünbuch zur schulischen Situation
von Zuwandererkindern in der EU

SEITE 4
DEMOKRATIE BRAUCHT
ENGAGEMENT – AUCH VON
MIGRANTINNEN UND MIG-
RANTEN
Kommentar von Brigitte Zypries,
Bundesministerin der Justiz

ZAHLENWERK
Bevölkerung mit Migrationshintergrund 2005 und 2006 (in Tsd.)

= 2005, = 2006

Bevölkerung mit Migrationshintergrund im engeren Sinne
zusammen Deutsche AusländerInnen

insgesamt 82.465 14.785 7.464 7.320
82.369 15.143 7.844 7.300

Männer 40.339 7.526 3.717 3.808
40.306 7.694 4.720 3.774

Frauen 42.127 7.258 3.746 3.512
42.062 7.449 3.932 3.555

Daten: Statistisches Bundesamt für
2005: Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund – Ergebnisse des Mikrozen-
sus 2005 (erschienen Mai 2007), für
2006: Statistisches Jahrbuch 2008
(erschienen Oktober 2008).

Für die Kategorie „mit Migrationshin-
tergrund im engeren Sinne“ werden
jährlich Daten vorgelegt, die ver-
gleichbar sind. Menschen mit „Migra-

tionshintergrund im weiteren Sinne“
können nur im Rahmen des Mikro-
zensus erfasst werden, bei dem ge-
nauere Daten erhoben werden.

Das trifft zum Beispiel für in Deutsch-
land geborene Deutsche ausländischer
Eltern zu, die nicht mit ihren Eltern in
einem Haushalt zusammenleben. Sie
sind nur über den Mikrozensus erfass-
bar.

Die Zahl derer mit „Migrationshinter-
grund im weiteren Sinne“ liegt des-
halb etwas höher als der Menschen
„mit Migrationshintergrund im enge-
ren Sinne“. Beim Mikrozensus 2005
waren es 15.332,9 Millionen. In den
Berichtsjahren ohne Mikrozensus wird
die Differenz zum engeren Migra-
tionshintergrund stillschweigend der
Bevölkerung ohne Migrationshinter-
grund zugeschlagen.



BAMF Working Paper 18

Anfang August 2008 veröf-
fentlichte das Bundesamt
für Migration und Flücht-
linge (BAMF) die mittler-

weile 18.Ausgabe seiner Working Paper
Reihe, diesmal mit dem Thema „Die
Datenlage im Bereich der internatio-
nalen Migration – Europa und seine
Nachbarregionen“. Anfangs weist der
Bericht auf die Wichtigkeit von verläss-
lichen und gleich erhobenen Daten
hin und begrüßt die Bemühungen der
Europäischen Union (EU) ab 2009 ihre
Migrationstatistiken zu vereinheitlichen.
Der Bericht selbst nutzt zwei Arten
von Quellen: Zum einen die Datenlage
statistischer Ämter ausgewählter Län-
der, zum anderen die Datenlage inter-
nationaler Institutionen oder Organi-
sationen, wie zum Beispiel den Ver-
einten Nationen (UNO) oder der EU.

Selbsterklärtes Ziel der Untersuchung
ist es, das gesamte „Datenangebot
auf Länder und Organisationsebene
hinsichtlich relevanter Daten für die
Bestimmung von Migrationspoten-
zialen und -projektionen“ zu analysie-
ren und so besser nutzbar zu machen.
Die Recherche zu den statistischen
Informationen wurde online durchge-
führt, da dies die effektivste Erhe-
bungsmethode darstellte, um den
Mengen von Material Herr zu werden.
Das Working Paper stellt nicht nur

eine Menge Informationen dar, son-
dern erklärt auch verschiedenste An-
sätze, wie Migration für die Zukunft
errechnet oder zumindest geschätzt
werden kann und welchen Faktoren
dabei eine wichtige Rolle zukommt.

Ein interessantes Beispiel ist ein bespro-
chenes globales Migrationsmodell von
Charles Westin aus dem Jahre 2006,
das er selbst unter dem Titel „Projec-
tions of Global Migration Patterns“
veröffentlichte.Westin bezeichnet diese
Projektionsform als Rückspiegel, „in-
dem er signifikante Tendenzen der letz-
ten zwanzig Jahre identifiziert, auf de-
ren Grundlage er Trends extrapoliert“.
Auch wenn Westins Analysen auf der
Auswertung statistischen Materials der
letzten zwanzig Jahre basieren, spie-
len vor allem aktuelle politische, wirt-
schaftliche und soziale Entwicklungen
in den untersuchten (Welt-)Regionen
eine wichtige Rolle bei der Ergebnis-
gewinnung. Westin betrachtet in
seiner Untersuchung die wesentlichen
Regionen und Richtungen der
Migrationsströme, sowohl die Sende-
als auch die Empfängerregionen. Und
dies ist nur einer von endlos vielen
Ansätzen Migration durchschaubarer
und berechenbarer zu machen.

Weitere Informationen und das
Working Paper im Internet unter:
www.migration-online.de/
bamf_wp_18

DATENLAGE ZUR
INTERNATIONALEN
MIGRATION

Erfahrungen mit der Verschär-
fung beim Ehegattennachzug

Im August 2007 – parallel zum In-
tegrationsgipfel – trat die Novellie-
rung des Zuwanderungsgesetzes
in Kraft. Der Ehegattennachzug

wurde damit weiter erschwert. Ein Hin-
dernis ist der Nachweis von Deutsch-
kenntnissen vor der Einreise – aller-
dings mit Ausnahmen. Ein Beispiel:
Der Nachweis entfällt, wenn der/die
Betroffene einen Hochschulabschluss
besitzt. Analphabeten haben in der
Praxis kaum eine Chance auf ein ge-
meinsames Leben. „Darf ein Staat die
Partnerwahl von Bildungsbiografien
abhängig machen?“, fragt der Ver-

band binationaler Ehen und Partner-
schaften (iaf). Seit Inkrafttreten der
Regelung haben sich zahlreiche Rat-
suchende an den Verband binationa-
ler Ehen gewandt. Aus den konkreten
Erfahrungen der Menschen sind eini-
ge ausgewählt jetzt in einer Broschüre
erschienen. Sie zeigen anschaulich,
wie ein Gesetz sich auf das private Le-
ben der Menschen auswirkt.

Die Broschüre „Haben Sie noch eine
Idee? – Erfahrungen mit der Verschär-
fung beim Ehegattennachzug“ kann
bestellt werden beim Verband binatio-
naler Ehen und Partnerschaften (iaf):
Telefon 0 69/7 07 50 92
info@verband-binationaler.de

EIN GESETZ IN DER
PRAXIS

Initiative der Agentur für
Grundrechte

Am 10. November 2008
wird zum zweiten Mal der
von der Agentur für Grund-
rechte (FRA) ins Leben

gerufene „Diversity Day“ in Wien be-
gangen. Ging es im letzten Jahr noch
um Chancengleichheit, steht dieses
Jahr der gegenseitige Respekt im Vor-
dergrund.

Der Tag der Vielfalt soll helfen, Diskri-
minierungen abzubauen, unter denen
Menschen aufgrund ihres Geschlechts,
ihrer Herkunft, ihrer Religion oder
Weltanschauung, ihrer Behinderung,
ihres Alters oder ihrer sexuellen
Ausrichtung zu leiden haben.

Weitere Informationen unter:

www.diversityday.eu/
www.eumc.europa.eu/fra

DIVERSITY DAY 2008

Internationaler Austausch zu
Migration und Integration

Mitte Juli tagte erstmals
das Transatlantic Forum
on Migration & Integra-
tion (TFMI), das vom

German Marshall Fund durchgeführt
und von der Robert Bosch Stiftung
finanziell gefördert wurde. Ziel des
Forums, das zu einer jährlich stattfin-
denden Institution werden soll, ist es,
junge Leute zu einem Netzwerk zu
verbinden, die auf dem Gebiet
Migration und Integration aktiv sind
und in Zukunft verantwortungsvolle
Positionen in dem Bereich bekleiden
werden. Die rund 60 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus 20 Ländern arbei-
ten in Unternehmen, öffentlichen
Institutionen, NGOs und Verbänden.
Für das DGB Bildungswerk hat Daniel
Weber an dem Treffen in der Nähe von
Nürnberg teilgenommen.

Schwerpunkt der Diskussionen war
die Integrationspolitik Deutschlands,
die in den Zusammenhang des globa-
len Migrationsgeschehens gestellt
wurde. Eine Fragestellung, die diffe-
renziert diskutiert wurde, war die
Rücküberweisung, also das Geld, das
Migrantinnen und Migranten in ihre
Herkunftsländer schicken. Für einige
Länder der dritten Welt stellen sie eine

nicht zu vernachlässigende ökonomi-
sche Größe dar. Die Summen errei-
chen bis zu 800 US$ pro Kopf und
Jahr. Die Wirkung der Rücküberweisun-
gen sind nicht eindeutig. So sorgen sie
einerseits für die wirtschaftliche Ent-
wicklung armer Länder, andererseits
können sie, da sie oft vorrangig in den
Konsum fließen die Inflation beschleu-
nigen. Letzteres ist zum Beispiel in
Mexiko zu beobachten.

Anders sieht es zum Beispiel in den
Philippinen aus. Dort fließt das Geld
zu einem großen Teil in die Bildung
der Kinder und in die medizinische
Versorgung. Wichtig ist also, dass
Rücküberweisungen der Entwicklung
zugutekommen. Allerdings dürfen sie
nicht als Ersatz für eine Entwicklungs-
politik der hoch industrialisierten Län-
der gesehen werden oder als Begrün-
dung für geringe Etats für Entwick-
lungshilfe. Andere Themen waren un-
ter anderem die Harmonisierung der
Asylpolitik in Europa, illegale Beschäf-
tigung und der Nationale Integra-
tionsplan in Deutschland.

Das nächste Treffen des TFMI findet im
nächsten Jahr in den USA statt. Bis
dahin bleiben die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer durch einen E-Mail-
Verteiler und ein Internetforum mitei-
nander im Gespräch.

TRANSATLANTISCHES
FORUM



7. Behördentagung

Am 10. November 2008
findet in Berlin die 7. Be-
hördentagung statt, die in
Kooperation des DGB Bil-

dungswerks mit der Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di veranstaltet wird.
Die Tagung bietet wie immer eine
Plattform für den bundesweiten Aus-
tausch zum Thema interkulturelle Viel-
falt an. Im Mittelpunkt der Tagung
steht in diesem Jahr der Nationale
Integrationsplan und seine Bedeutung
für die Integrationsarbeit auf kommu-
naler Ebene.

Eine Einführung aus internationaler
Sicht bietet Hubert Krieger von der Eu-
ropäischen Stiftung zur Verbesserung

der Arbeits- und Lebensbedingungen
in Dublin („Dublin Foundation“). Da-
neben stellen Kommunen Ansätze
ihrer Arbeit vor. Als Grundlage für wei-
tere Diskussionen schließlich dienen
Beiträge von Vertretern aus Wirt-
schaftsverbänden und Integrations-
netzwerken.

Zielgruppe der Tagung sind die Ak-
teure in den öffentlichen Verwaltun-
gen von Bund, Ländern und Kommu-
nen, Personalräte, Personalverant-

wortliche, Menschen mit Migrations-
hintergrund in öffentlichen Verwaltun-
gen, Beschäftigte mit Kundenkontakt
zu Menschen mit Migrationshinter-
grund und so weiter.

Informationen zur Behördentagung im
Internet unter:
www.migration-online.de
oder:
DGB Bildungswerk
Ramona Kulisch
Telefon 02 11/43 01-1 97

INTEGRATION IN DEN KOMMUNEN!TERMINE
und Veranstaltungen

Bildung als Schlüssel zur
Integration
Seminar: 30.11.–05.12.2008
Starnberg
Die Teilnehmenden erhalten einen
Überblick über das Bildungsverhalten
von Migrantinnen und Migranten.

Informationen und Anmeldung unter:
www.migration-online.de

Grünbuch zur schulischen
Situation von Zuwanderer-
kindern in der EU

Anfang Juli hat die EU-
Kommission ein Grünbuch
veröffentlicht, in dem die
Frage aufgeworfen wird,

wie die Bildungspolitik die schulische
Situation von Zuwandererkindern ver-
bessern kann. Entsprechend den Daten
aus nationalen und internationalen
Studien leiden Kinder von Migran-
tinnen und Migranten in der EU unter
einer Bildungsbenachteiligung im
Vergleich zu den Kindern aus der
Mehrheitsgesellschaft. Sie verlassen
die Schule früher und absolvieren in
geringerem Maß ein Hochschulstu-
dium. Was für die Kommission ein
Grund zur Beunruhigung ist: In eini-
gen Ländern sind die schulischen Leis-
tungen der zweiten Zuwanderer-
generation schlechter als die der ers-
ten. Dies könne zu einer Vertiefung
des sozialen Gefälles führen.

Ein wichtiger Grund für die Schwierig-
keiten von Kindern aus Zuwanderer-
familien liegt in der oft schlechteren
sozioökonomischen Situation der Fa-
milien, da eine Korrelation zwischen
Schulleistung und sozioökonomischem
Milieu besteht. Dies könne aber nicht
für das gesamte Ausmaß der Benach-
teiligung verantwortlich gemacht wer-
den.

Faktoren für Benachteiligung sind
auch die Erfahrung, dass Wissen und
Kenntnisse aus den Herkunftsländern

entwertet werden. Das lässt Bildung
als weniger wichtig erscheinen. Damit
in Zusammenhang stehen die Erwar-
tungen an Bildung. Besonders die
Mütter spielen hier eine große Rolle.
Wie gebildet und stark sie sind hat
maßgeblichen Einfluss auf die Leis-
tungen der Kinder.Wobei gebildet hier
nicht automatisch mit formalen Bil-
dungsabschlüssen gleichgesetzt wer-
den muss. Ein weiterer Faktor sind po-
sitive Beispiele aus der Zuwanderer-
gemeinschaft und die Unterstützung
der Kinder durch sie.

Als Schlüsselfaktor benennt das Grün-
buch die Sprache. Sie kann eine Barri-
ere bilden, wenn die in der Schule ge-
sprochene Sprache zuhause oder in der
Freizeit nicht vertieft werden kann.
Das Bildungsumfeld und das Bildungs-
system beeinflusst die schulischen
Leistungen von Zuwandererkindern
signifikant. Im Allgemeinen erbringen
sie die besten Erfolge, wenn sie mit
Klassenkameraden unterrichtet wer-
den, die die Schulsprache beherrschen
und hohe Bildungsansprüche haben.
Tatsächlich ist in vielen Ländern eine
Segregation zu beobachten. Das heißt
zum einen, dass Migrantenkinder sich
häufig an Schulen konzentrieren, die
vom Mainstream abgekoppelt sind
und sich in einer qualitativen Ab-
wärtsspirale befinden, die zum Bei-
spiel in einer hohen Fluktuation der
Lehrerinnen und Lehrer zum Ausdruck
kommt. Daneben findet auch eine
Segregation innerhalb der Schulen
statt. Bei der Einordnung nach Leis-
tungsgruppen wird ein unverhältnis-

mäßig hoher Anteil von Zuwanderer-
kindern in schwächere Gruppen ver-
wiesen. In einigen Ländern gibt es
eine hohe Konzentration von Zuwan-
dererkindern an Sonderschulen. Dem
Grünbuch zufolge ist das „ein extremer
Fall von Segregation“, da es unwahr-
scheinlich ist, „dass der Anteil lernbe-
hinderter Migrantenschüler zwischen
verschiedenen Ländern stark variiert“.

Entsprechend diesen Faktoren für Be-
nachteiligung schlägt das Grünbuch
Konzepte vor, die unter anderem
Bildungserfolg und soziale Herkunft
entkoppeln, zusätzliche Förderung,
Sprachunterricht, Vorschulerziehung,
Partnerschaften mit Zuwandererfami-
lien und den Communities und inter-
kulturelle Bildung bei den Lehrerinnen
und Lehrern.

Für solche Maßnahmen gibt es gute
Beispiele. Diese – das ist der Sinn des
Grünbuchs – sollen diskutiert und
ausgetauscht werden. Deshalb kön-
nen Interessierte bis zum Ende dieses
Jahres Stellung zu den Herausforde-
rungen und möglichen politischen Ant-
worten beziehen. Dabei ist auch von
Belang, welche Rolle die Europäische
Union bei der Unterstützung der Mit-
gliedstaaten spielen kann.

Das Grünbuch „Migration & Mobili-
tät: Chancen und Herausforderungen
für die EU-Bildungssysteme“ kann im
Internet heruntergeladen werden unter:
www.migration-online.de/
gruenbuch_bildung

(Dort findet sich auch die Adresse für
Stellungnahmen.)

SEGREGATION VERMEIDEN
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KOMMENTAR

Brigitte Zypries,
Bundesministerin der Justiz

„Die Bundesrepublik Deutschland ist
ein demokratischer und sozialer Bun-
desstaat. Alle Staatsgewalt geht vom
Volke aus.“ So steht es in Artikel 20
des Grundgesetzes und so ist es seit
60 Jahren gelebte Wirklichkeit – zu-
nächst nur im Westen, seit 1990 in
ganz Deutschland. Gerade wegen die-
ser freiheitlichen Demokratie sind
viele Ausländerinnen und Ausländer in
die Bundesrepublik gekommen, und
zwar nicht nur jene, die hier politi-
sches Asyl gefunden haben.

Demokratie braucht Partizipation. Sie
lebt vom Engagement der Menschen
und dieses Engagement kennt viele
Formen: Die Mitarbeit in Kirchen und
Bürgerinitiativen, die Mitgliedschaft in
Gewerkschaften und Parteien, das
Engagement in Presse und anderen
Medien. Das wichtigste Mittel der
Partizipation in der demokratischen
Gesellschaft ist das Wahlrecht. Es er-
möglicht die direkte Teilnahme am
politischen Willensbildungsprozess.
Auch wenn sonst Möglichkeiten, Zeit
oder vielleicht auch nur der Mut zu
bürgerschaftlichem Engagement feh-
len – wer das Wahlrecht hat, kann
über die Politik einer ganzen Wahl-
periode mitbestimmen.

Migrantinnen und Migranten haben
heute viele Möglichkeiten zum Enga-

gement. Auch für sie gilt selbstver-
ständlich die Meinungsfreiheit, sie
können Vereine gründen, Demonstra-
tionen durchführen oder Mitglied
einer politischen Partei werden. Allein
das Wahlrecht steht ihnen nicht zu.
Das Grundgesetz beschränkt dieses
Recht auf das „Volk“, womit nach
einhelliger Ansicht nur deutsche
Staatsbürger gemeint sind. Immerhin
können seit 1992 Unionsbürger, also
Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union,
bei Europa- und Kommunalwahlen in
Deutschland wählen und gewählt
werden. Das Grundgesetz wurde da-
für ausdrücklich geändert.

Ob das kommunale Wahlrecht auf alle
Ausländerinnen und Ausländer aus-
gedehnt werden soll, wird seit Jahren
kontrovers diskutiert. In einigen
Staaten ist dies schon heute der Fall,
etwa in Dänemark, Schweden und
Finnland. In Deutschland geht diese
Debatte einher mit der Erkenntnis,
dass wir ein Einwanderungsland sind.
Jahrelang haben viele Politiker vor
dieser Tatsache die Augen verschlos-
sen. Dabei ist es seit Langem offen-
kundig, dass viele Menschen zu uns
nach Deutschland kommen, um auf
Dauer hierzubleiben. Die Politik hat
die Notwendigkeit einer zielgerichte-
ten Integrationspolitik viel zu lange
ignoriert. Seit einigen Jahren ist dies
endlich anders. Die Reform des
Staatsangehörigkeitsrechts und das
Zuwanderungsgesetz belegen dies
deutlich. Zuwanderung verlangt Integ-
ration und diese fordert viele Anstren-
gungen, und zwar von allen Akteuren,
den Zuwanderern und der Aufnahme-
gesellschaft. Eine Integration in demo-
kratische Strukturen setzt aber auch
die Möglichkeit zur Teilhabe voraus.
Eine volle politische Teilhabe garan-
tiert allein eine Einbürgerung. Sie soll-
te jeder anstreben, der sich dafür ent-
scheidet, dauerhaft in Deutschland zu
leben, und sie sollte auch dann möglich

sein, wenn dies im Einzelfall zu einer
doppelten Staatsbürgerschaft führt.

Die SPD setzt sich dafür ein, jenen, die
noch nicht deutsche Staatsbürger sind,
das kommunale Wahlrecht zu gewäh-
ren. 68 % der Ausländer in Deutsch-
land stammen aus Nicht-EU-Staaten.
Dies sind 4,6 Millionen Menschen. Im
Durchschnitt leben sie seit 17 Jahren
in Deutschland. Trotzdem haben sie
bislang nicht die Möglichkeit, die Be-
lange in ihrem unmittelbaren Lebens-
umfeld mitzubestimmen. Zwar gibt es
in vielen Kommunen Ausländerbeiräte
und einige Länder sehen ausdrücklich
einen Einwohnerantrag vor, mit dem
sich auch Nicht-Wahlberechtigte an
den kommunalen Belangen beteiligen
können. Alles dies ersetzt aber nicht
das Wahlrecht. Nur wer wählen und
gewählt werden kann, kann sich und
seinen Belangen eine Stimme geben,
sich Gehör verschaffen und sich in den
demokratischen Prozess einbringen.
Die SPD hat sich daher im Hamburger
Programm, ihrem neuen Grundsatz-
programm, ausdrücklich für die Ein-
führung des kommunalen Ausländer-
wahlrechts ausgesprochen.

Ein kommunales Ausländerwahlrecht
lässt sich allerdings nur erreichen, wenn
zuvor das Grundgesetz geändert wird.
Für eine Verfassungsänderung ist im
Bundestag und im Bundesrat eine
Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Er-
forderlich ist daher ein breiter politi-
scher Konsens. Nur wenn es gelingt,
auch bisherige Skeptiker zu über-
zeugen, kann das kommunale Auslän-
derwahlrecht Realität werden. Des-
halb ist es wichtig, dass möglichst
viele Migrantinnen und Migranten die
bestehenden Möglichkeiten nutzen
und sich für unsere Demokratie enga-
gieren. Sie zeigen damit, dass sie
bereit sind, zusätzliche Verantwortung
zu übernehmen und sie machen deut-
lich, welche Bereicherung ihr Enga-
gement für unser Gemeinwesen ist.

DEMOKRATIE BRAUCHT ENGAGE-
MENT – AUCH VON
MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN


